19. MÄRZ 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf das Einreise-/Ausreisesystem


(Belgisches Staatsblatt vom 11. Februar 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


19. MÄRZ 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf das Einreise-/Ausreisesystem


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Vorliegendes Gesetzt führt die Verordnung (EU) 2017/2225 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/399 in Bezug auf die Nutzung des Einreise-/Ausreisesystems und die Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2017 über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 teilweise aus.


Art. 3 - Artikel 1 § 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 16. Dezember 2020, wird durch eine Nr. 32 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"32. EES: das Einreise-/Ausreisesystem, das in der Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2017 über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 (nachstehend: Verordnung (EU) 2017/2226) vorgesehen ist."




Art. 4 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 2/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 2/2 - § 1 ­ Folgende Behörden haben Zugang zum EES:

1. mit der Grenzkontrolle beauftragte Behörden zwecks Eingabe, Änderung und Löschung von Daten sowie zwecks Abfrage zu den in den Artikeln 23, 24, 25 und 27 der Verordnung (EU) 2017/2226 erwähnten Zwecken,

2. das Ausländeramt zwecks Eingabe, Änderung und Löschung von Daten sowie zwecks Abfrage zu den in den Artikeln 24, 25, 26 und 27 dieser Verordnung erwähnten Zwecken,

3. belgische diplomatische und konsularische Vertretungen zwecks Abfrage zu den in den Artikeln 24 und 25 dieser Verordnung erwähnten Zwecken,

4. in Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes erwähnte Polizeidienste zwecks Abfrage zu den in den Artikeln 26, 27 und 29 dieser Verordnung erwähnten Zwecken.

Sofern diese oder andere als die in Absatz 1 erwähnten Behörden als Grenz-, Visum- beziehungsweise Einwanderungsbehörden im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2017/2226 oder als für die Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer Straftaten oder sonstiger schwerer Straftaten zuständige Behörden im Sinne von Artikel 29 dieser Verordnung angesehen werden können, kann der König auch diese Behörden zur Abfrage im ESS ermächtigen oder die Zwecke dieser Abfrage ausdehnen.

Die in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Behörden bestimmen, welche Mitglieder ihres Personals Zugang zum System haben und zu welchen der erwähnten Zwecke. Diese Personalmitglieder haben nur Zugang zu den personenbezogenen Daten, die sie je nach dem Dienst, dem sie angehören, und ihren Aufgaben kennen müssen.

§ 2 ­ Die auf zwei Ebenen strukturierte integrierte Polizei ist die in Artikel 29 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2226 erwähnte zentrale Zugangsstelle.

§ 3 ­ Für die in § 1 Absatz 1 Nr. 1 und 4 erwähnten Verarbeitungen der im EES gespeicherten Daten ist der Minister des Innern der für die Verarbeitung Verantwortliche.

Für die Verarbeitungen der im EES gespeicherten Daten, die durch andere als die in § 1 Absatz 1 Nr. 1 und 4 erwähnten Behörden erfolgen, ist der für die Verarbeitung Verantwortliche der Minister, unter dessen Zuständigkeit die betreffende Behörde fällt.

Die im vorliegenden Paragraphen erwähnten Minister können sich als für die Verarbeitung Verantwortliche von ihren jeweiligen Verwaltungen vertreten lassen. Die Kontaktdaten der für die Verarbeitung Verantwortlichen werden gemäß den vom König festgelegten Modalitäten veröffentlicht."




Art. 5 - Artikel 3 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 24. Februar 2017 und abgeändert durch das Gesetz vom 8. Mai 2019, wird wie folgt abgeändert:

1. Absatz 1 wird durch eine Nr. 11 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"11. wenn er die Bereitstellung biometrischer Daten ablehnt, wenn diese erforderlich sind, um das persönliche Dossier im EES anzulegen oder Grenzübertrittskontrollen durchzuführen."

2. Zwischen Absatz 3 und Absatz 4 wird ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Wenn beschlossen wird, einem Ausländer, der in den Anwendungsbereich des EES fällt, die Einreise zu verweigern, legen die mit der Grenzkontrolle beauftragten Behörden gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2017/2226 einen Einreiseverweigerungsdatensatz im EES an. Wenn im EES noch kein Dossier für den betreffenden Ausländer existiert, legen die mit der Grenzkontrolle beauftragten Behörden auch ein persönliches Dossier für den Betreffenden im EES an."


Art. 6 - Artikel 5 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 15. Juli 1996, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 5 - § 1 ­ Drittstaatsangehörige, die für einen Aufenthalt von höchstens neunzig Tagen nach Belgien einreisen und nicht in einer Unterkunft logieren, die den Rechtsvorschriften über die Kontrolle der Reisenden unterliegt, teilen binnen drei Werktagen nach ihrer Einreise ins Königreich die Adresse ihres Wohnortes entweder auf elektronischem Wege dem Ausländeramt oder persönlich bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes mit. Der König kann bestimmte Kategorien von Ausländern von dieser Verpflichtung befreien.

In Absatz 1 erwähnte Drittstaatsangehörige, die im Besitz eines Aufenthaltstitels oder eines von einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Visums für einen langfristigen Aufenthalt sind, teilen binnen drei Werktagen nach ihrer Einreise ins Königreich persönlich bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes die Adresse ihres Wohnortes mit.

Der König bestimmt die Modalitäten der Mitteilung an das Ausländeramt sowie die Modalitäten der Mitteilung bei der Gemeindeverwaltung und das Muster der Bescheinigung, die die Mitteilung belegt. Wenn die Gemeindeverwaltung dem Ausländer eine solche Bescheinigung als Nachweis für die Mitteilung ausstellt, übermittelt sie dem Ausländeramt die darin enthaltenen personenbezogenen Daten.

§ 2 ­ Das Ausländeramt kann die gemäß § 1 erhaltenen personenbezogenen Daten zu den in Artikel 2/2 § 1 Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Zwecken verarbeiten, insbesondere im Hinblick auf die Anwendung von Artikel 7.

Die Frist für die administrative Aufbewahrung dieser Daten durch das Ausländeramt oder die Gemeinde beträgt fünf Jahre. Ihre endgültige Bestimmung wird gemäß Artikel 5 des Archivgesetzes vom 24. Juni 1955 festgelegt."




Art. 7 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 6/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 6/1 - § 1 ­ Bei Ausländern, die sich auf dem Staatsgebiet des Königreichs aufhalten und in den Anwendungsbereich des EES fallen und für die kein persönliches Dossier im EES angelegt wurde oder für die kein letzter einschlägiger Ein-/Ausreisedatensatz existiert, wird davon ausgegangen, dass sie die Bedingungen hinsichtlich der Dauer des erlaubten Aufenthalts im Königreich nicht oder nicht mehr erfüllen, außer bei Beweis des Gegenteils.

Ausländer können bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes einen Antrag auf Widerlegung dieser Annahme einreichen. Der Minister oder sein Beauftragter befindet über diesen Antrag gemäß Artikel 12 des Schengener Grenzkodex. Der König legt das Muster der Bescheinigung fest, die als Nachweis für die Widerlegung dieser Annahme ausgestellt wird.

§ 2 ­ Unter besonderen Umständen können Ausländer, die in dem in Artikel 14 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2017/2226 erwähnten Fall von der Visumpflicht befreit sind, das Anlegen eines persönlichen Dossiers im EES und eines Ein-/Ausreisedatensatzes beantragen. Die betreffenden Ausländer reichen den Antrag vor Ablauf der Gültigkeitsdauer ihres Aufenthaltstitels bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes ein. Der Minister oder sein Beauftragter befindet darüber und handelt gemäß Artikel 14 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2017/2226. Der König legt das Muster der Bescheinigung fest, die gegebenenfalls ausgestellt wird."


Art. 8 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 6/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 6/2 - Ausländer können eine Verlängerung ihres kurzfristigen Aufenthalts gemäß Artikel 20 Absatz 2 bis 2c des Schengener Übereinkommens oder Artikel 33 des Visakodex beantragen. Unbeschadet des Artikels 20 Absatz 2a des Schengener Übereinkommens wird dieser Antrag vor Ablauf der erlaubten Aufenthaltsdauer bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes eingereicht.

Der Minister oder sein Beauftragter kann den Aufenthalt um einen Zeitraum von höchstens neunzig Tagen verlängern. Der König legt das Verfahren und das Muster der Bescheinigung fest, die gegebenenfalls als Nachweis für die Verlängerung ausgestellt wird."


Art. 9 - Artikel 41bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Juli 1996 und ersetzt durch das Gesetz vom 25. April 2007, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 41bis - § 1 ­ Unionsbürger, die für einen Aufenthalt von höchstens drei Monaten nach Belgien einreisen, und die Mitglieder ihrer Familie, die sie begleiten oder ihnen nachkommen, die nicht in einer Unterkunft logieren, die den Rechtsvorschriften über die Kontrolle der Reisenden unterliegt, teilen binnen zehn Werktagen nach ihrer Einreise ins Königreich die Adresse ihres Wohnortes entweder auf elektronischem Wege dem Ausländeramt oder persönlich bei der Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes mit. Der König kann bestimmte Kategorien von Ausländern von dieser Verpflichtung befreien.

Der König bestimmt die Modalitäten der Mitteilung an das Ausländeramt sowie die Modalitäten der Mitteilung bei der Gemeindeverwaltung und das Muster der Bescheinigung, die die Mitteilung belegt. Wenn die Gemeindeverwaltung dem Ausländer eine solche Bescheinigung als Nachweis für die Mitteilung ausstellt, übermittelt sie dem Ausländeramt die darin enthaltenen personenbezogenen Daten.

§ 2 ­ Das Ausländeramt kann die gemäß § 1 erhaltenen personenbezogenen Daten zu den in Artikel 2/2 § 1 Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Zwecken verarbeiten, insbesondere im Hinblick auf die Anwendung der Artikel 44ter und 44septies.

Die Frist für die administrative Aufbewahrung dieser Daten durch das Ausländeramt oder die Gemeinde beträgt fünf Jahre. Ihre endgültige Bestimmung wird gemäß Artikel 5 des Archivgesetzes vom 24. Juni 1955 festgelegt."


Art. 10 - In Artikel 42octies § 1 Absatz 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 25. April 2007, werden die Wörter "41bis Absatz 2," aufgehoben.


Art. 11 - Artikel 74/2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 14. Juli 1987 und abgeändert durch das Gesetz vom 8. März 1995, wird durch einen Paragraphen 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 4 - Transportunternehmen sind in dem in Artikel 13a Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2226 erwähnten Fall nicht strafbar, sofern der Verstoß gegen § 1 nur über das EES festgestellt werden kann."


Art. 12 - In Artikel 74/4bis § 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 8. März 1995 und abgeändert durch die Gesetze vom 15. Juli 1996 und 19. März 2014, wird zwischen Absatz 1 und Absatz 2 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Die in Absatz 1 erwähnten Geldbußen werden in dem in Artikel 13a Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2226 erwähnten Fall nicht verhängt, sofern der Verstoß gegen Absatz 1 nur über das EES festgestellt werden kann."


Art. 13 - Vorliegendes Gesetz tritt an einem von der Europäischen Kommission gemäß Artikel 66 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2017 über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 festzulegenden Datum in Kraft.




Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 19. März 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern, der Institutionellen Reformen und der Demokratischen Erneuerung
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration
N. DE MOOR

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

